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STADT LANDSHUT

Auszug
aus der'Sitzungs-Niederschrift

des Plenums vom 26.05.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war éfientlich.

Referentin: Stv. Referatsleiterin Ursula Adam

 

Betreff: Kindertagesbetreuung;

Anderung der Gebijhrensatzung fur st'a'dtische Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung;

Erh6hung der Essensgebflhren

Der Erlass der vom Referenten vorgelegten und erléuterten und einen Bestandteil dieses

Beschlusses bildenden GebUhrensatzung fUr die stédtischen Kindertagesstétten der Stadt
Landshut wird beschlossen.

Abstimmungsergebnisi JA 38 NEIN 0

 

Landshut, den 26.05.2023

STADT LANDSHUT

fl
Alexander Putz

Oberbflrgermeister
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Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
für die städtischen Kindertagesstätten der Stadt Landshut vom XX.XX.XXXX 

Die Stadt Landshut erlässt aufgrund der Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabegesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2023 (GVBI S. 91, BayRS 
2024-1-l), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Februar 2021 (GVBl. S. 40) folgende 
Änderungssatzung: 

§ 1
Die Gebührensatzung für die städtischen Kindertagesstätten der Stadt Landshut vom 
30.06.2021 (ABl S. 5) wird wie folgt geändert: 

§ 6 Nr. 1 Buchstaben a) und b) werden gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt.

„Ab 01.09.2023 beträgt die monatliche Verpflegungsgebühr 

§ 2
Inkrafttreten 

Die Änderungssatzung tritt am 01.09.2023 in Kraft. 

Landshut, den   .  2023 

STADT LANDSHUT 

Alexander Putz 
Oberbürgermeister 

für Kinder bis zum 
vollendeten dritten Le-
bensjahr und für Kin-
der einer nichtalters-
gemischten Krippen-
gruppe 

für Kinder vom vollen-
deten dritten Lebens-
jahr bis zum Schulein-
tritt 

für Schulkinder 

An 5 Tagen wö-
chentlich 75 € 78 € 80 € 

An 4 Tagen wö-
chentlich 60 € 62 € 64 € 

An 3 Tagen wö-
chentlich 45 € 47 € 48 € 

ENTWURF 
Anlage 2


